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8. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(Novelle zum Beamten-Kranken- und Un-

faIIversicherungsgesetz) 

Der Nationalra.t hat :beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamt·en ... Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, 8GB!. Nr. 200/1967, wi:rd abgeändert 
wie folgt: ' 

1. § 2 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. die in § 1 Abs. 1 Z. 8 bis 12 genannten Per
sonen, sofern sie nach anderer gesetzlimer Be
stimmung in der Krankenversicherung pflkhtver
sichert sind." 

2. § 4 hat zu lauten: 

"E i n b e z i e h u ng 1 m V er 0 r d nun g s
weg 

§ 4. Die Dienstnehmer einer gesetzlichen be
ruflichen Vertretung sowie der Wiener Börse
kammer und der Kammer der Börse für land
wirtschaftliche !Produkte in Wien., auf die die in 
§ 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a und hgenannten Voraus
setzungen zutreffen und bei denen nicht ein Aus
nahmegrund nach § 2 Abs. 1 Z. 2 bzw. nach § 3 
Z. 2 gegeben ist, sind auf Antrag des Dienstgebers 
vom Bund,esministerium für soziale Verwaltung 
durch Verordnung in die Kranken- bzw. Unfall
versicherung nach diesem Bundesgesetz einzubezie
hen, wenn der Einbeziehung ni,cht öffentliche 
Rücksichten vom Gesichtspunkt der Sozialver
sicherung entg,egenstehen. Im Falle der Einbezie
hung der Dienstnehmer einer gesetzlichen be
ruflichen Vertretung sowie der Wiener Bö'rse
kammer und der Kammer der Börse fü'r land
wirtschaftliche Produkte in Wien in die K'ranken
versicherung sind auch diejenigen Pers(!men 
versichert, die auf Grune! eines früheren Dienst
verhältnisses von dieser gesetzlichen beruflichen 
Vertretung (der Wiener Börsekammer bzw. der 
Kammer der Börse für landwirtschaftliche Pro
dukte in Wien) Ruhe(Versorgungs)bezüge erhal
ten, sofern sie ihren ordentlichen Wohnsitz im 
Inland haben." 

3. § 21 letzter Satz ha,t zu lauten: 

"Hiebei sind die in einem Kalienderjahr fällig 
werdenden Sonderzahlungen bis zum doppelten 
Betrag der, Höchstbeitragsgrundlage (§ 19 Abs. 5) 
zu berücksi,chtigen." 

4. a) § 25 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die für ein Kalenderjahr erforderlichen 
Beiträge sind unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3 auf der Grundlage der Summe der Gehälter 
(der sonstigen monatlichen Bezüge) einschließlich 
der ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, ' 
der Zulagen, die Anspruch auf -eine Zulage zum 
Ruhegenuß (zur Pension) begründen, und all
fälliger Teuerungszulagen zu bemessen, welche 
die Versicherten für ihre Tätigtkeit bei den ,ein
zelnen Dienstgebern in dies,em Kalenderjahr be
zogen haben. Der .Beitragsbemessung sind weiters 
die Entschädigungen zugrunde zu legen, die den in 
'§ 1 Abs. 1 Z. 8 bis 11 genannten Versimerten ge
bühren. Die Sonderzahlungen sind bei der Er
mittlung der Summe der Gehälter außer Ansatz 
zu lassen." 

b) § 25 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Grundlage für di,e Bemessung der Beiträge 
ist bei den im § 1 Abs. 1 Z. 3 genannten Versicher
ten die Summe ihrer Dienstbezüge, soweit diese 
nach den Bestimmungen des Bundestheater
pensionsgesetzes, BGBt. Nr. 159/1958, als Ruhe
genußermittlungsgrundlage gelten." 

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 8 erhalten die 
Bezeichnung Abs. 4 bis 9. 

d) Im § 25 Abs. 5 (neu) ist der Ausdruck 
"Abs. 3" durch den Ausdruck "Abs. 4" zu er
setzen. 

e) Im § 25 Abs. 7 (neu) ist der Ausdruck "des 
Abs. 2" durch ,den Ausdruck "der Abs. 2 und 3" 
zu ersetzen. 

5. Dem § 58 ist ein Abs. 4 mit folgendem Wort-
laut anzufügen: ' 

,,(4) Zwischen der Versicherungsanstalt und 
dem Di,enstgeber kann, wenn dies, der Verwal
tungsvereinfachung dient, eine Vereinbarung ge
troffen werden, wonach der Anspruch des Di~nst
gebers nach Abs. 3 durch einen von der Versiche
rungsanstalt zu leistenden Pauschbetrag abgegol-
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ten wu-d.Zur Ermittlung, des, Paus.chbetrages, ist 
der im Jahresdurchschnitt auf einen bei der Ver
sicherungsanstalt AnspruChsberechtigten entfal
lende Aufwand an Sachleistungen der Krank'en~ 
behandlung mit der Zahl der für den Geltungs
bereich der Vereinbarung im Durchschnitt des
selben Jahres in Betracht kommenden Anspruchs
berechtigten zu vervielfachen. Die Vereinbarung 
hat auch sonstige die Kostenerstattung betref
fende Fragen, wie die Fälligkeit der Pausch
beträge, die Gdtungs-dauer der Ver,einbarung und 
die Auflösungsgründe zu regeln." 

6. a) § 63 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertrags
ärzte, durchWahlärzte (§ 59 A!hs. 1) oder du-rch 
Ärzte in eigenen hidür ausgestatteten Einrich
tungen der Versicherungsanstalt (Vertragseinrich
tungen) gewährt." 

," b) Nach § 63 Abs. 4 erster Satz ist folgender 
Satz einzufügen: ,,§ 22 Abs. 5 gilt -entsprechend." 

. 7. Im §64 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,3 S" durch 
den Ausdruck ;,4 S" zu ersetzen. 

8. § 79 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Als Bemessun:gsgrundlage gilt die Beitrags
grundlage (§ 19) im Monat des Eintrittes des 
VersicherungsfaHes zuzüglich eines Sechstels dieser 
Beitragsgrundlage, höchstens jedoch eines Sech
stels der' Höchstbeitragsgrundlage. " 

9.a)§ 93 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Bemessungsgrundlage ist unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 das Gehalt (der son
stige monatliche ß.ezug) bzw. die Entschädigung 
des Versicherten im Zeitpunkt des Eintrittes des 
Versicherungsfalles 'eins,chIießlich der ruhegenuß
fähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der Zulagen, 
die ,Anspruch auf eine' Zulage zum Ruhegenuß 
(Zllr Pensionr begründen, lund allfälliger Teue
rurigszulagen. Kürzungen des Gehaltes (des son
stigen monatliChen Bezuges) im Einzelfall auf 
Grund dienstrechtlicher Vorschriften bLeiben 
außer Betracht." 

b) § 93 Abs; 2 hat zu lauten: 

. ,,(2) Bem~ssungsgrundlage für die im § 1 Abs. 1 
Z. 3, genann~en Versicherten ist ihr Dienstbezug 
im Zeitpunkt des Eintrittes ,des V,ersicherungs
falles, soweit dieser nach den Bestimmungen des 
Bundestheaterpensionsgesetzes-, BGB!. Nr. 159/ 
1958, als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt." 

c) Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezei,chnung 
Abs. 3. Im: Abs. 3 (neu) ist der Ausdruck "Abs.l" 
durch den Ausdruck ,;Abs. 1 und 2" zu, ersetzen. 

10. § 96 A,bs. 3 hat zu lauten: 

',. ,,(3Y' Di,e UnfaUheilbehandlung ist in ent
'sprechender' Anwendung der §§ 58 bis 60; 63 

bis 67, 82 und 83 in einer Art und einem Ausmaß 
zu gewähren, daß der Zweck der Heilbehandlung 
(Abs. 1) tunliichst erreicht wird. Ein Behandlungs
beitrag darf nicht eingehoben werden." 

11. Im § 112 Abs. 6 ist der Ausdruck ,,§ 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1953, BGB!. Nr. 1/ 
1954," durch den Ausdruck ,,§ 2 des Einkommen
steuergesetzes 1967, BGBL Nr. 268," zu ersetzen. 

12. Im § 135 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck "Ent
sendung" durch den Ausdruck "Enthebung" zu 
ersetzen. 

13. a) § 147 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Landesvorstand kann unbes.chadet 
seiner eigenen VerantwQrtlichkeit und der 'Be
stimmung des Abs. 4 einzelne seiner Obliegen
-heiten engeren, Ausschüssen oder dem Vorsitzen
den (Vorsitzendenstellvertreter) übertragen." 

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 erhalten die Be
zeichnung 4 und 5 . 

14. § 160 Abs,. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Gruppen von Diemtnehmern gesetzlicher 
beruflicher Vertretungen sowie der Wiener Börse
kammer und der Kammer der Börse für land
wirtschaftliche Produkte in Wien, die riach den 
am 30. Juni 1967 in Geltung gestandenen Be
stimmungen über die Krankenversiche·rung der 
Bundesangestellt-en in diese Versicherung einbe
zogen waren, gelten mit dem 1. Jü!i 1967 als ge
mäß § 4 in die Krankenversicherung nach diesem 
Bundesgesetz einbezogen." 

15. § 170 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. § 5 Abs. 3 und. § 5 h des Verfassungs~ 
g-erichtshofgesetzes 1953, BGB!,. Nr. 85, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGB!. Nr; 297/1964 ;" 

16. a) Im § 171 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,31. De-
zember 1969" durch den Au~druck ,,31. Deiember 
196&" zu ersetzen: 

b) Dem § 171 Abs. 2 ist folgender Satz anzu:' 
fügen: 

"Die Leistungen nach § 164 Abs. 1 un:d2 fallen 
mit diesem Tag jedoch hur an, wenn der Antrag 
bis 31. Dezember 1969 g-estellt wird, sonst mit 
dem der AntragsteIlung folgenden Monatsersten." 

Artikel 11 

Artikel II des Bundesgesetz~s, BGBl. Nr. 6/ 
1968, wird aufgehoben. 

ArtikellII 

Von den im Kalenderjahr 1968 fällig werden
den Sonderzahlungen (§ 21 des Beamten-Kranken
und UnfalJversicherungsgesetzes) bis zum Betrag 
von 9600 S S1ind Sonderbeiträg-e zu entrichten. 
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Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. Juli 1%8 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) die Bestimmungen des Art. I Z. 4, 9, 10 

und 15 rückwirkend, mit 1. Juli 1967, 
b} die Bestimmungen des Art. I Z. 7 und 

Art. II rückwirkend mit 1. Jänner 1968, 

c) di,e Bestimmung des Art. I Z. 3 plit 1. Jän
ner 1'969. 

Artikel V 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der Bestimmung cies Art. I Z. 15 das' 
Bundeskanzleramt, hins,ichtlichaJ1er übrigen Be~ 
stimmungen das Bundesministerium für 'soziale 
Verwaltung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Kranken- und Unfalhersicherung öffent- in Zusammenhang mit § 2 Ahs. 1 Z. 5 B.;KUVG 
lich Bediens,teter ist im Beamten-Kranken- und bei diesen Personen die Krankenversicherung 
Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, öff,entlich Hediensteter unbeschadetelner allfäl:" 
geregelt, das mit 1. Juli 1967 in Kraft getreten 'ligen anderen bestehenden Kran:kenversicherungs
ist. Die ~either gesammelten praktischen Erfah- pfJi.cht ein. Da hiedurch Fälle von Doppelver
rungen lassen es angezeigt scheinen, einige kleinere sicherungen eingetreten sind; die, solange das 
Veränderungen vorzunehmen. Unabhängig da- BKVG. 1937 in Geltung stand, nicht möglich 
von befindet sich der Zweig Krankenversicherung war,en und die dem Kr,eis der B,etroffenen Anlaß 
in fina'nzidlen Schwierigkeiten, zu deren über- zu Kritik gaben, wird durch die Erweiterung der 
windung sofortige gesetzliche Maßnahmen not- Zitierung in § 2 Abs. 1 Z. 5 um die Z.12 des 
wendig sind. Diese beiden Umstände machen es § 1 Abs. 1 B-KUVG. der vor dem Inkrafttreten 
erforderlich, das B-<KUVG. nach verhältnismäßig, dieses Gesetzes bestandene Rechtszustand wieder~ , 
kurzer Zeit der Wirksamkeit zu ändern. Abge- hergestellt. 
sehen von der in Aussicht genomme~en finanziel-
len Maßnahme slieht die Novelle einige 1\nde'run-Zu Art. I Z. 2: 
gen von unterg,eordneter Bedeutung im Bereich : Die Angestellten der W.iener Börsekammer und 
des Umfanges der K:ranken- und Unfallversiche- :der Kammer der Börse für landwirtschaftliche 
rung und bei der Bemessung der Beiträge und, Produkte in Wien, die im Erkrankungsfall Al1'
Leistungen in der Unfallversi,cherung vor. : spruch auf Weiterzahlung ihrer Bezüge durch min-

Zu den einzelnen Bestimmungen ist zu be- ,destenssechs Monate hzw. die auf Grund iht,es 
merken: Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhe- oder 

'Versorgungsgenuß hatten, unterlagen- bis zum 
;Außerkrafttreten des BKVG. 1937 der Kranken-

Zu Art. I Z. 1: 

§ 8 des Bundesgesetzes vom 29. Feber 1956, ,versicherung der Bundesangestellten auf Gründ 
BGB,l. Nr. 57, über die Bezüge der Mitglieder des ,der Verordnung des, Bundesministeriums für 
NatIonalrates und ,des Bundes'rates; bestimmter :soziale Verwaltung, BGBt!. Nr. 490/1935." §,4 
oberster Organe der Vollziehung und des Präsi- :B-KUVG. erfaßt die Angestellten derbeiden 
denten des Rechnungshofes, d'er im Zusammen-Kammern nicht, da sich diese Regdungnur auf 
hang mit dem Wirksamwerden des B-KVVG. auf~ :den Kreis der Dienstnehmer einer gesetzlichen 
gehoben wurde, sah im Abs. 1 vor, daß die auf- 'beruflichen Vertretung erstreckt; Diese EigeIl": 
gezählten P.ersonen der Krankenversicherung der ~s,cha.ft besitzen die Wiener Börsekammer und die 
Bundesangestellten unterlagen, sofern sie nicht ;Kammer der Börse für landwirtschaftliche Pro~ 
nach anderer gesetzEcher Bestimmung kranken- :dukte in Wien nicht. Die beiden Einrichtungen 
versichert waren. Diese Regelung wurde in § 1 haben jedoch angeregt, ihre Bediensteten imglei
Abs. 1 Z. 8 bis 11 und § 2 Abs. 1 Z. 5 BciKUVG. ,chen Umfang, wie dies in der Geltungszeitdes 
vollinhaltlich übernommen. Die in' § 8 Ahs. 2 des BKVG. 1'937 der Fall war, wieder inden Kreis 
eingangs angeführten Bundesgesetzes enthaltene ,der Dienstnehmer einzubezi,ehen, die im Ver-" 
Vors,chrift, wonach die Bestimmungen über die 'ordnungsweg in die Krankenversicherung ,einbe~ 
Krankenversicherung auch für Personen sinnge- ;zogen werden können. Die vorliegende 1\nde-: 
mäß galten,' die 'auf GruI+d der angeführten Funk- 'rung verw,irkLicht: diese Anregung. ,Mit dieser 
tionen eine Zuwendung erhalten, sind ineinem1\nderung steht auch die zu Art. I Z. 14 (§160 
geänderten Umfang in das B-iKUVG. übernom- :Abs. 2) in Aussicht genommene 1\nderung in Zu
men worden; und zwar tritt nach § 1 Abs. 1 Z. 12 :sammenhang. 

850 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



4 ,850 .der Beilagen 

,~u, Art.! Z",3; 

Die von der Versicheruri,gsanstalt öffentlich 
Bediensteterdutchgeführte Krankenversicherung 
befindet sich gegenwärtig in einer ernsten finan

,zieHen Situation, die in erster Linie dadurch be-
gründet ist, daß die Kosten für die von ihr zu 
erbringenden Leistungen wesentlich ,stärker an
steigen als die Beitragseinnahmen. Die letzte 
Maßnahme, u~der Krankenversicherung öffent
lich Bediensteter Mehreinnahmen zu verschaffen, 
wurde '::- wenn man von der Erhöhung der Re
zeptgebiihr, ~b 1. Jänner 1968 absieht - im Jahre 
1964 mit der Hinaufsetzung der Höchstbeitrags
grundlage auf 4800 Sgetroffen. Auf Grund der 
vorläufig,en Gebarungsergebnisse .für 1967 rechnet 
die Anstalt in d.er Krankenversicherung mit einem 
Abgang von rund 35 MilLionen Sch~Hing. Im Vor
anschlag für 1968 nimmt sie unter Berücksichti
gung der Erhöhung der Rezeptgebühr auf 4 S 
und der Erhöhung der Bezüge der Versicherten 
einen Abgang von rund 65 Millionen Schilling an. 
Zur Bedeckung dieses Abgang,es stehen den An
gaben der Versicherun.gsanstalt zufolge, werin 
keine gesetzlichen Maßnahmen wirksam werden 
um ihr Mehreinnahmen zu' verschaffen, kein~ 
eigenen Mittel mehr zur Verfügung; 

sen wie ihre Dienstbezüge, 5ieht, § 5 des Bundes
theaterpensionsges.etzes eine eigene Ruhegenuß
ermittlungsgrundlagevor. Als Grundlage für die 
Bemessung des Ruhegenusses gilt da:rnach der 
Dienstbezug bis zum Höchstausmaß von 10.500 S 
monatlich, wobei dieser Betrag im gleichen Aus
maß erhöht wird, wie sich der Gehalt eines Bun
desbeamten in der Gehahsstufe 1 der Dienst
klasse VIIIjeweils erhöht. 

Diese Erwägungen für die Bemessung des 
Ruhegenusses gelten im vollen Umfang auch für 
die Bemessung der Geldleistungen, die den Bun
destheaterbedienstetenaus der Unfallvers~cherung 
öff,entlich B,ediensteter zustehen. Art. I Z. 9 (§ 93 
Abs. 1 und 2) sieht daher für dle Bemessung der 
Geldleistungen der Bundestheaterbediensteten ,aus 
der Unfallversicherung öffentlich Bediensteter 
sinngemäß die gleich,e Regelung vor, die nach § 5 
des Bundestheaterpensionsgesetzes für die Be
messung des Ruhegenusses anzuwenden ist. Da 
aber die Bemessungsgrundlage in der Unfallver
sicherung öffentLich Bedi.ensteterident ist mit der 
Grundlage für die Bemessung der Beiträge, löst 
eine Knderung der Bemessungsgrundlage zwangs
läufig die g1eiche hnd,erung der Bestimmung über 
die Beiträge aus. Dementsprechend sollen die 
Grundlage für die Bemessung der Beiträge in der 
Unfallversicherung 'für Bundestheatetbedienstlete 
die Dienstbezüge' lSein, die nach dem Bundes
theaterpensionsgesetz für die Ruhegenußermitt
lungsgrundla,ge her,anzuziehensind. 

Durch die mit der hnderung des § 21 letzter 
Satz bewirkte Einbeziehung der Sonderzahlun
gen his, zum, Betrag von 9600 S im Kalenderjahr 
iD: die Beitragspflicht der Krankenversicherung 
werden der Anstalt Mehreinnahmen in der Höhe 
von rund 25 Millionen Schilling zufließen. Es ~'St 
dies eine erste Maßnahme zur überwindung der Zu Art. I Z. 5: 
gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten der Die Ergänzung des § 58 soll die Schwierigkeiten 
Versicherungsanstalt. ' beseitigen, die das Bun,desministerium für Aus-

Nach Art. IV Abs. 2 lit. c wird die Knderung wärüge Angelegenheiten gegenwärtig bei der 
des § 21 mit 1. Jänner 1969 in Kraft treten. Doch Gehendmachung der Kostenersatzamprüche nach 
gilt die ihr zugrunde liegende Regelung ihrem § 58 Abs. 3 B~KUVG. der Versicherungsanstalt 
Inhalt nach bereits ,im Jahre 1968, weil Art. III öffentLich Bediensteter gegenüber hat. Sie liegen 
bestimmt, daß die im Kalenderjahr 1968 fällig insbesondere darin, daß die bei der Anstalt ,ein
werdenden Sonderzahlungen bis zum Betrag gereichten Rechnungen der Versichertlen über ,die 
von, 9600 S für die Zwecke derSonderbeiträge von ihnen im Ausland in Anspruch 'genommene 
zuberücks,ichtigeris,ind. Diese Lösung wurde des- Krankenbehandlung meistens nicht hinreichend 
w,egen gewählt, ull?- Auslegungsschw,ierigkeiten zu ,spezifiziert oder i,n e,j:nerFremdsprache ausgesteHt 
vermeiden, die entstehen könnten, wenn die neue sind und aus diesem Grund - oft mehrmals -
Regelung des § 21 zu einem Zeitpunkt in Kraft zur Ergänzung zurückgestellt werden müss,en. Um 
tritt, zu dem bereits ein Teil der Sonderzahlungen diese rumständliche und zeitrauhende Vorgangs
fälliggewoC<l~,en ist. weise zu ,beseitigen, soll daher von der Kosten

Zu Art. I Z.4 und 9: 

Für die Höhe der den Bundestheaterbedien
steten gebührenden Dienstbezüge gelten in Be
rücksichtigung ihrer" künstlerfschen Täügkeit 
andere Grundsätze als sie fütdie 'Bezüge der 
öffentliCh' Bediensteten maßg,ebend~ind. Damach' 
sind DIenstbezüge möglich, die ,ihrer Höhe nach 
die höchstmöglichen Bezüge öffentlich Bedienste
ter üi>ersteigen. Da ,es aber nicht vertretbar ,er
schie,n, den Ruhegenuß der Bundestheaterhedien
steten nach dengleidten Grundsätzen zu bemes-

erstattung für jeden einzelnen Behandlungsfall 
ahgegangen wCl"l.en. Die Ersatzansprüche des 
Dienstgebers dcr ~ersicherungsanstaltgegenüber 
sollen künftig in Form eines Pauschalbetrages ab
gegolten werden, können. 

Zu Art; lZ. 6 und 12: ' 

,Du'rch ,die Knderungen zu den §§ 63 Abs. 1 
und 135 Abs.l Z. 4 sollen zwei Redaktionsver~ 
sehen im Startimgesetz, aJuf die im Begutachtungs.; 
verfahren', übe,r den vorliegenden Entwurf hinge~ 
wiesen worden ist, beseitigt werden., ' 

850 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



850 der Beilagen 5 

Durch die Einfügung im §63 Abs. 4 soll es 
der Versicherungsanstalt öffentLich Bediensteter 
ermöglicht, werden den Behandlunß'Sbeitrag run-
den zu können. . 

Zu Art. I Z. 7 und Art. 11: 

Durch die 21. Novelle zum ASVG., BGBL 
Nr. 6/1968, wUrde nimtnur für den Bereim des 
ASVG., sondern aum für den Berei<h des 
B-KUVG., und zwar in Art. 11 der 21. Novelle, 
die Erhöhung der Rezeptgebühr auf 4 S verfügt. 
Diese aus Gründen der Zweckmäßigkeit gewählte 
Lösung stört die übersimtlimkdt des B-KUVG. 
Durm die ~nderung zu § 64 Abs. 3 in Zusam
menhang mit der im A:rt. 11 vorgesehenen Rege
lung soll daher dieser N achteH rückwirkend be
seitigt und die bisher -in der 21. Novelle zum 
ASVG. getroffene Regelung bezügl~m der Er· 
höhung der Rezeptgebühr im B-KUVG. inhalt
lim unverändert in' dieses Gesetz übernommen 
werden. Art. 11 der 21. Novelle zum ASVG., 
BGBL Nr. 6/1968, kann damit rückwirkend ab 
seinem Inkrafttreten aufgehoben werden. 

Zu Art. I Z. 8: 

Durch die ~nderung im Art. I Z. 3·bzw. Art. III 
sollen Sonderzahlungen. bis zum doppelten Be
trag der Höchstbeitragsg,rundlage in der Kran
kenversicherung in die Beitragspflicht einbezogen 
werden. Da die Bemessungsgrundlage fü-r Lei
stungen aus den Versicherungsfällen der Mutter
schaft sowie des Todes mit der Beitragsgrundlage 
direkt in Zusammenhang steht, ist es notwendig, 
§ 79 Abs. 3 entsprechend zu ändern. 

Zu Art. I Z. 10: 

Um nicht nur bei Erkrankungen, sondern auch 
bei Dienstunfällen im Ausland Leistungen ge
währen zu können, 'erweist es sich als notwendig, 
für die Gewährung der Heilbehandlung die Be
stimmungen des § 58 in der Unfallversicherung 
für anwendbar zu erklä.ren. 

Zu Art. I Z. 11: 

Die zu § 112 Abs. 6 vorgesehene Zitierungs
änderung berücksichtigt, daß nunmehr das Ein
kommensteuergesetz 1967, BGBL Nr. 268, in 
Kraft steht. 

Zu Art. I Z. 13: 

Die Erweit,erung des § 147 um eine B,estim
mung, wonam der Landesvorstand so wie der 
Hauptvorstand (§ 144 Abs. 3)unbeschadet seiner 
eigenen Verantwortung einzelne seiner Obliegen
heiten engeren Aussmüssen oder dem Vorsitzen-' 
den (Stellvertreter) übertragen kann, wurde 
nachdrücklich von der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter angeregt. Sie hält diese 
Bestimmung für eine geqrdnete und sparsame Ge
schäftsführung bei den Landesges<häftsstellen für 

unbedingt notwendig. Sie wä.re in Frage gestellt, 
wenn auch bei Geschäftsfällen von untergeord
neter Bedeutung jedesmal der gesamte Landesvor
stand zusammentreten müßte. 

Zu Art. I Z. 14: 

Die Erweiterung des § 160 Abs. 2 ist durch die 
zu Art. I Z. 2 (§ 4) in Aussicht genommene 1\n
derungbedingt. Sie bewirkt, daß. die in Frage 
kommenden, Dienstnehmer der Wiener Börse
kammer und der Kammer der Börse für land
wirtschaftliche Produkte in Wien, die n'am dem 
BKVG. 1937 krankenversichert W3!ren, als nam 
§ 4 B-KUVG. in die Krankenversimerung öffent
lich Bediensteter einbezogen gelten., 

Zu Art. I Z; 15: 

Die Ergänzung der ~n § 170 Z. 4 angeführten 
ß,estimmung, die mit dem Wirksamkeitsbeginn 
des B-KUVG. außer Koraft trat, um § 5 h des Ver
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, 
in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBL Nr. 2971 
19M, ist dadurch begründet, daß auch diese Vor
schrift eine Regelung über die Krankenversiche
rung t'rifft, die du:rch das B-KUVG. überholt ist. 

Zu Art. I Z. 16: 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 
betreffend das B-KUVG., wurde zu § 171 ausge
führt, daß die Sonderregelung über den WiTk
samkeitsbeginn der Unfallversicherung für die 
in § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2g,enannten ~enstnehmer 
und für die übrigen in Frage kommenden Per
sonen den Ländern ausreimend Zeit zur Schaf
fung eigener Unfallfürsorgeeinrimtungen geben 
soll. Der Verhandlungsausschuß der vier Ge
werkschaften des öffentlimen Dienstes hat· %Nm 
darauf h~ngewiesen, daß bei einigen Bundeslän
dern bereits Kla;rheit a3!rüber herrsche, keine 
eigene UnfalLfürsorge zu sm affen .. Da es für die 
betroffenen Dienstnehmer nimt tragbar erscheint; 
unter diesen Umständen bis Ende 1%9 zuzuwar
ten, bis die Frage ihres Unfallschu·t71es endgültig 
entsmieden ist, sah der zur Begutachtung versen
dete Entwurf der vorlieg,enden Novelle die Vor
verlegung des Stimtages im § 171 Abs. 2 auf den 
31. Juli 1968 'Vor. Diese Vorverlegu:ng fand im 
BegutamtungSverfahren zwa'r geteilte Aufnahme, 
dom stimmte ihr die Mehrzahl der Bundesländer 
jedenfalls zu. Die übrigen Bundesländer sowie 
eine Reihe anderer, an der Regelung interessierter 
Stellen hielten die vorgesmiagene Fristverkürzung 
als zu weitgehend, wobei ~n diesem Zusammen
hang von einzelnen Stellen als Komprorniß ange
regt wurde, eine Vorverlegung nur bis Jo1. De, 
zember1968 vorzunehmen. 

Auf diese Anregung geht der nunmehr als 
Stimtag im § 171 Abs. 2 in Aussimtgenommene 
Zeitpunkt zurück. Da der im versendeten Entwurf 
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vorgesehene Wirksamkeitsbeginn der Novelle; im fenen· DiensLnehmer <wingend geboten ist. An
Hiriblick auf das· verz'ögerte Einlangen der. Stel- gesichts dieser . Umstände kann auch den Bundes
lungnahmen und den Terminplan der gesetz- ländern, die dem im versendeten Entwurf ent
gebenden Körperschaften auf den 1. Ju1l1968 ver- haltenen Stichtag nicht zustimmten, der nunmehr, 
legt werden mußte, konnte schon arusdiesem vorgesehene Stichtag des 31. Dezember 1968 für 
Grund der beabsichtigte Stichtag des 31. Juli 1968 d,ie Herbeiführung eines entsprechenc1en Gesetzes
im § 171 Ahs. 2 B-KUVG. nicht aufrechterhalten beschlu~esüber eine UnfaHfürsorge zugemutet 
werden. Die Absicht, den im Stammgesetz vO!l"ge- werden. 
sehen gewesenen Stichtag vorzuverlegen, ist den . Durch den dem § 171 Abs. 2 angefügten letzten 
in Betracht kommenden Stellen zumindestens seit Satz soll den Personen, die rückwirkend in die 
der Versendung des GesetzeniWlirf.es,das ist seit UnJallversi~;herung öffentlich Bediensteter einbe
Anfang Marz 1968, bekannt gewes,en. Dazu zogen werc1en, eine ebenso lange Frist eingeräumt 
kommt noch, daß die Mehrzahl der Bundesländer werden, ·innerhalb der ein Antrag auf L,eistung 
selbs,t gegen die Beibehaltung des 31. Juli 1968 nach § 164 Abs. 1 und 2 B-KUVG. gestellt wer.,. 
k,eine Einwände erhoben hat und eine Vorver- . den kann, der den Leistungsbeginn mit 1. Juli 
legung des in der Stammfassting des B-KUVG. 1967 bewirkt, wie den .Personen, für die § 166 
festgelegten Stichtages im Interesse der betrof- B-KUVG. gilt. 
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